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VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
AdA Angehörige(r) der Armee
RS Rekrutenschule
ZDG Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
Militaire Militaire
ER École de recrues
LSC Loi fédérale sur le service civil
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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SiK-NR) wollte mit einer
Motion veranlassen, dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ins VBS transferiert wird
und nicht länger beim WBF verbleibt. Die Kommission sah darin einen Vorteil in der
Koordination: So könnten die Armeebestände besser überwacht, sowie Wechsel in
andere Dienstsysteme besser dokumentiert werden. Daraus erhoffte man sich auch
eine positive Wirkung auf die Rekrutierungszentren, die ebenfalls dem VBS
unterstehen. Eine Kommissionsminderheit stellte sich gegen die Motion.
Ebenso positionierte sich der Bundesrat, der sich auf die Anfänge des Zivildienstes
besann: Gerade weil bei der Einführung dieses Ersatzdienstes noch ein
Gewissenskonflikt als vordergründige Armeeablehnung angenommen wurde, hatte man
die Vollzugsstelle bewusst nicht dem damaligen Militärdepartement unterstellt, sondern
beim Bundesamt für Industrie und Arbeit (BIGA), dem heutigen SECO. Diese Trennung
sei nach wie vor angezeigt, so die Einschätzung der Regierung. Der anvisierte Transfer
bringe auch kaum einen erkennbaren Nutzen. Wichtige Tätigkeitsbereiche der
Zivildienstleistenden seien zudem im Umfeld des WBF angesiedelt, so beispielsweise
die Landwirtschaft und die Bildung.

Einer kurzen Debatte im Nationalrat folgte dann jedoch die Zustimmung des
Ratsplenums. Kommissionssprecher Büchler (cvp, SG) zeigte die Beweggründe der
Kommission für diesen Antrag auf. Das Anliegen entstand bei der Kenntnisnahme des
Berichts der „Studiengruppe Dienstpflichtsysteme” und ist im wesentlichen auf die
zunehmende Zahl von Übertritten von AdA in den Zivildienst zurückzuführen. So war das
erklärte Kernziel der Motion die „Sicherung der Armeebestände”, wofür es „mindestens
18'500 ausgebildeter Rekruten” bedürfe, so Büchler. Der kommissionsinterne
Widerstand fusste weitgehend auf den gleichen Argumenten, wie sie der Bundesrat
vorgebracht hatte. Lisa Mazzone (gp, GE) verdeutlichte die Bedeutung der
institutionellen Trennung von der Armee, indem die Vollzugsstelle des Zivildienstes
nicht beim VBS angesiedelt ist. Der Nationalrat überwies die Motion nach den
Ausführungen von Bundesrat Schneider-Ammann mit 94 zu 85 Stimmen. Vergeblich
hatte auch der Volkswirtschaftsminister die Vorzüge der gegenwärtigen Organisation
unterstrichen. 1

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Zivildienst und Dienstverweigerung

Im November 2017 kündigte der Bundesrat an, die Anzahl Zulassungen zum Zivildienst
verringern zu wollen. Er kam dabei nicht nur Forderungen aus dem Parlament entgegen,
sondern setzte auch seine eigene Linie fort. Aufgrund der starken Zunahme von
Zulassungen in den Zivildienst von 4'670 im Jahr 2011 auf 6'169 im Jahr 2016 sah der
Bundesrat insofern Handlungsbedarf, als er befürchtete, dass die nachhaltige
Sicherstellung des Personalbedarfs der Armee gefährdet war. Im Fokus standen dabei
gerade auch «Wechselwillige», also AdA, die nach Antritt des Militärdienstes respektive
nach Abschluss der RS noch in den Zivildienst wechseln wollten. Das WBF wurde mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Gesetzesrevision beauftragt, die bis zum Frühjahr
2018 bereit für die Vernehmlassung sein würde. Die Regierung wollte dies so
ausgestaltet wissen, dass einerseits eine Mindestanzahl von zu leistenden Diensttagen
im Zivildienst eingeführt und andererseits eine Wartefrist stipuliert werden sollte. Die
beabsichtigte Zahl an Zivildiensttagen lag für den Bundesrat bei 150, ungeachtet der bis
dahin geleisteten Diensttage innerhalb der Armee. Bezüglich einzuführender Wartefrist
schätzte der Bundesrat ein Jahr als geeignet ein. Frühestens 12 Monate nach Abschluss
der Rekrutenschule soll also ein Militär sein Gesuch um Wechsel einreichen können.
In seiner Kommunikation war der Bundesrat direkt: Es gehe um die Verringerung der
Anzahl Armeeangehöriger, die einen Wechsel in den Zivildienst anstrebten. Dies wurde
von der Linken als reine Schikane ausgelegt. Lisa Mazzone (gp, GE) äusserte sich
gegenüber dem Tages-Anzeiger kritisch. Die anvisierten Massnahmen seien respektlos
gegenüber den Zivildienstleistenden und sie gefährdeten die Idee des Zivildienstes. Der
Zivildienstverband Civiva, deren Präsidentin Mazzone ist, kündigte bereits an, das
Referendum zum ZDG ergreifen zu wollen. 2
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Par 124 voix contre 52 et 3 abstentions, le Conseil national a décidé de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire déposée par Lisa Mazzone (verts, GE). Elle demandait
l'abrogation des jugements pénaux prononcés de 1968 à 1996 contre les objecteurs
de conscience. Plus de 12'000 jeunes ont été condamnés et auraient par la suite subis
des discriminations, alors que les Etats étaient tenus d'accorder le droit à l'objection
de conscience, selon l'art. 9 CEDH, dès 1967.
Lors de l'examen préalable, la CPS-CN avait jugé la réhabilitation inopportune.
Rappelant les différentes adaptations de l'infraction de refus de servir, la pénalisation
du refus de servir traduisait la volonté populaire de l'époque. L'examen de conscience a
posteriori aurait, en cas de réhabilitation, engendré une charge de travail
disproportionnée pour la Confédération. C'est pourquoi, elle proposait par 17 voix
contre 8, de ne pas donner suite à l'initiative. Au contraire, une minorité estimait
nécessaire de reconnaître le tort moral subi par ces personnes. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2019
DIANE PORCELLANA

1) AB NR, 2017, S. 484 ff.
2) Medienmitteilung WBF vom 15.11.2017; Blick, CdT, Lib, SGT, TA, TG, 16.11.17
3) BO CN, 2019, p.1868s; Rapport CPS-CN du 30.4.19
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